
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

100-1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) 
 

1. Aktualisierung 2009 (26. März 2009) 
 
 
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung 
des Grundgesetzes (Artikel 106, 106b, 107, 108) v. 19. März 2009, BGBl. I S. 606, mit Wirkung vom 26. 
März 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 107 

(1) Das Aufkommen der Landessteuern und der 
Länderanteil am Aufkommen der Einkommensteu-
er und der Körperschaftsteuer stehen den einzel-
nen Ländern insoweit zu, als die Steuern von den 
Finanzbehörden in ihrem Gebiet vereinnahmt wer-
den (örtliches Aufkommen). Durch Bundesgesetz, 
das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, sind 
für die Körperschaftsteuer und die Lohnsteuer 
nähere Bestimmungen über die Abgrenzung sowie 
über Art und Umfang der Zerlegung des örtlichen 
Aufkommens zu treffen. Das Gesetz kann auch 
Bestimmungen über die Abgrenzung und Zerle-
gung des örtlichen Aufkommens anderer Steuern 
treffen. Der Länderanteil am Aufkommen der Um-
satzsteuer steht den einzelnen Ländern nach 
Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu; für einen Teil, 
höchstens jedoch für ein Viertel dieses Länderan-
teils, können durch Bundesgesetz, das der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, Ergänzungsan-
teile für die Länder vorgesehen werden, deren 
Einnahmen aus den Landessteuern und aus der 
Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer je 
Einwohner unter dem Durchschnitt der Länder 
liegen; bei der Grunderwerbsteuer ist die Steuer-
kraft einzubeziehen. 

(2) … 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
Art. 106b 

Den Ländern steht ab dem 1. Juli 2009 infol-
ge der Übertragung der Kraftfahrzeugsteuer 
auf den Bund ein Betrag aus dem Steuerauf-
kommen des Bundes zu. Das Nähere regelt ein 
Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf. 
 
Art. 107 

(1)  Das Aufkommen der Landessteuern und 
der Länderanteil am Aufkommen der Einkommen-
steuer und der Körperschaftsteuer stehen den 
einzelnen Ländern insoweit zu, als die Steuern von 
den Finanzbehörden in ihrem Gebiet vereinnahmt 
werden (örtliches Aufkommen). Durch Bundesge-
setz, das der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, sind für die Körperschaftsteuer und die Lohn-
steuer nähere Bestimmungen über die Abgren-
zung sowie über Art und Umfang der Zerlegung 
des örtlichen Aufkommens zu treffen. Das Gesetz 
kann auch Bestimmungen über die Abgrenzung 
und Zerlegung des örtlichen Aufkommens anderer 
Steuern treffen. Der Länderanteil am Aufkommen 
der Umsatzsteuer steht den einzelnen Ländern 
nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu; für einen 
Teil, höchstens jedoch für ein Viertel dieses Län-
deranteils, können durch Bundesgesetz, das der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, Ergän-
zungsanteile für die Länder vorgesehen werden, 
deren Einnahmen aus den Landessteuern, aus der 
Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer und 
nach Artikel 106b je Einwohner unter dem Durch-
schnitt der Länder liegen; bei der Grunderwerb-
steuer ist die Steuerkraft einzubeziehen. 

(2) (unverändert) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

Art. 108 
(1) Zölle, Finanzmonopole, die bundesgesetz-

lich geregelten Verbrauchsteuern einschließlich 
der Einfuhrumsatzsteuer und die Abgaben im 
Rahmen der Europäischen Gemeinschaften wer-
den durch Bundesfinanzbehörden verwaltet. Der 
Aufbau dieser Behörden wird durch Bundesgesetz 
geregelt. Soweit Mittelbehörden eingerichtet sind, 
werden deren Leiter im Benehmen mit den Lan-
desregierungen bestellt. 

 
 
(2)-(7) … 

Art. 108 
(1) Zölle, Finanzmonopole, die bundesgesetz-

lich geregelten Verbrauchsteuern einschließlich 
der Einfuhrumsatzsteuer, die Kraftfahrzeugsteu-
er und sonstige auf motorisierte Verkehrsmittel 
bezogene Verkehrssteuern ab dem 1. Juli 2009 
sowie die Abgaben im Rahmen der Europäischen 
Gemeinschaften werden durch Bundesfinanzbe-
hörden verwaltet. Der Aufbau dieser Behörden 
wird durch Bundesgesetz geregelt. Soweit Mittel-
behörden eingerichtet sind, werden deren Leiter im 
Benehmen mit den Landesregierungen bestellt. 

(2)-(7) (unverändert) 
 
 


